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Stand 24.09.2025 
 
Die Finisher folgender Läufe erhalten für folgende Lauf-, Walking-, und 
Triathlonveranstaltungen die Startgebühren vom TVG zurück, jedoch nur in Höhe der 
niedrigstmöglichen Gebühr für den jeweiligen Lauf (nähere Infos siehe ab Seite 3): Wir 
bitten Euch, sich zu allen Läufen selbst und direkt anzumelden.                                                             
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Termine ohne Gewähr. 
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Erläuterungen (wichtige Änderungen in Fett): 
 

1. Wir hoffen auf rege Beteiligung an den hier angebotenen Veranstaltungen. Die Auf-
nahme der Läufe in diese Liste ist abhängig von der Teilnahme-Resonanz im Verein.  

 
2. Auf das sichtbare Tragen eines Shirts mit dem aktuellen Vereinslogo schwarz/weiß/rot 

weisen wir nochmals ausdrücklich hin. Dies gilt für alle Läufe, bei denen der Verein 
ganz oder teilweise das Startgeld übernimmt. Es wäre jedoch auch wünschenswert für 
alle anderen Läufe, an denen Athleten des TVG teilnehmen. Sofern keine 
Vereinskleidung getragen wird, besteht kein Anspruch auf Erstattung der Startgebühr. 

 
3. Wir bitten Euch, sich für alle Läufe selbst anzumelden (Ausnahmen siehe Pkt. 6). So-

fern Ihr das Ziel erreicht, bekommt Ihr vom TVG die niedrigstmögliche Startgebühr 
zurück, jedoch ohne Nachmelde- und T-Shirtgebühr. Eine Quittung ist nicht 
erforderlich. Die Teilnahme wird anhand der Ergebnisliste für Teilnehmer, die unter 
dem Vereinsnamen TV Georgsmarienhütte in der Liste stehen, festgestellt.  
Teilnehmer, die sich mit unvollständigem Namen, z.B. TVG, TV Hütte oder TVG GM-
Hütte anmelden, werden im Regelfall nicht berücksichtigt. 

 
4. Die Startgebühr kann dann während des Montagstrainings und beim Bayernabend 

beim Meldewart abgeholt werden. Je Kalenderjahr werden jedoch nur max. 60 € 
Startgebühren an jeden Läufer wieder ausgezahlt.  

 
5. Sofern Ihr die Startgebühr nicht bis zum Ende des folgenden Quartals, in dem der je-

weilige Lauf stattgefunden hat, beim Meldewart abgeholt habt, gehen wir davon aus, 
dass die Gebühr als Spende für den Verein genutzt werden soll. Das Geld fließt dann 
in die Vereinskasse zurück.  

 
6. Für die Meisterschaften wird auf die Internetseite ladv.de verwiesen. Hier erfolgt die 

Meldung unverändert über den Meldewart (Ausnahme: Läuferabende in Melle und tlw. 
Marathon-Meisterschaften, hier könnt ihr euch direkt anmelden). Bitte gebt eure 
Meldung rechtzeitig, spätestens am Samstag vor dem offiziellen Meldeschluss tel. oder 
per Mail beim Meldewart ab. Spätere Meldungen per Mail werden von mir nicht mehr 
bearbeitet. In eiligen Fällen könnt ihr eure Meldung nur tel. abgeben. Sofern ihr zum 
Start nicht antretet und der TVG die Startgebühr bereits gezahlt habt, ist dem 
TVG die Startgebühr in vollem Umfang zu erstatten, unabhängig davon, aus 
welchem Grunde ihr nicht antreten konntet. 
 

7. An Meisterschaften kann nur teilnehmen, wer über einen Startpass verfügt. Wer 
noch keinen Startpass hat, kann sich diesen aus der Seite nlv-la.de unter 
Downloads herunterladen, füllt ihn vollständig aus und übersendet ihn im 
Original an den Meldewart. Der Startpassantrag muss beim Meldewart im 
Original vorliegen. Kopien oder E-Mails werden nicht anerkannt. Eine Meldung 
zur Teilnahme an einer Meisterschaft kann vom Verein nur vorgenommen 
werden, wenn rechtzeitig vorher ein Startpassantrag gestellt wird. 
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8. Der Startpass wird für aktive Startpassinhaber automatisch um ein Jahr 

verlängert. Wurde der Startpass von einem Athleten 2 Jahre rückwirkend nicht 
genutzt, (keine Teilnahme an einer Meisterschaft) so wird der Startpass ohne 
Rücksprache am Ende des Jahres abgemeldet. Hiervon kann abgewichen 
werden, wenn eine zukünftige Teilnahme geplant ist. Dann muss der 
Startpassinhaber den Meldewart darüber in Kenntnis setzen.    
 

9. Startgebühren für Meisterschaften werden bei der 60-€-Grenze nicht mitgerechnet, 
sondern werden in vollem Umfang, bei Marathon- und Triathlonmeisterschaften mit 
max. 20 € an den Läufer erstattet. 

 
10. Auch bei den Triathlon-Veranstaltungen wird nur die niedrigste Startgebühr unter Be-

achtung der 60 €-Grenze erstattet. Die Übernahme der Startpassgebühr oder der 
Tageslizenz erfolgt nicht. 
 

11. Startgebühren für eine frei wählbare Marathon-Veranstaltung wird einmal pro Jahr 
mit maximal 30 € unter der Beachtung der 60 €-Grenze auf Antrag erstattet.  
 

12. Startgebühren für eine frei wählbare Halbmarathon-Veranstaltung wird einmal pro 
Jahr mit maximal 20 € unter der Beachtung der 60 €-Grenze auf Antrag erstattet.  
 
 

 
 
Viel Spaß und Erfolg in den aufgeführten Veranstaltungen 
Christian Machner, Tel.: 0178/9017365, Mail: cmachner@gmx.de 
 
 
 
Alle Angaben ohne Gewähr 
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